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§ 3 EuUWO Wahlkorper, Wahlkreise,
Stimmbezirke

EuWO - Europawahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Das Bundesgebiet bildet einen einheitlichen Wahlkorper.

2. (2)Die Stimmabgabe erfolgt, unbeschadet der Bestimmungen Uber die Stimmabgabe mittels Wahlkarte, vor der
értlichen Wahlbehérde. Ortliche Wahlbehérden kénnen die Gemeindewahlbehérden und die
Sprengelwahlbehdrden sein

3. (3)Jeder politische Bezirk, in den Bundeslandern Niederdsterreich und Vorarlberg jeder Verwaltungsbezirk, und
jede Stadt mit eigenem Statut bildet einen Stimmbezirk. In der Stadt Wien ist jeder Gemeindebezirk ein
Stimmbezirk. Im Stimmbezirk werden die Wahlergebnisse der 6rtlichen Wahlen zusammengefalit. Die
Stimmbezirke werden in den gemaR § 3 der Nationalrats-Wahlordnung 1992 - NRWO, BGBI. Nr. 471,
eingerichteten Regionalwahlkreisen, diese in den gemafl3 § 2 NRWO eingerichteten Landeswahlkreisen
entsprechend der Anlage 1 zur NRWO zusammengefal3t.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/nrwo/paragraf/2
file:///

	§ 3 EuWO Wahlkörper, Wahlkreise, Stimmbezirke
	EuWO - Europawahlordnung


